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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Für einigen Wirbel sorgten die Referenden gegen die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich, die von der Auns, dem Bund der
Steuerzahler, der Juso und der jungen SVP ergriffen wurden. Aufgrund von Termindruck
musste das Abstimmungsbüchlein mit den Referenden bereits gedruckt werden,
obwohl noch nicht klar war, ob die Referenden überhaupt zustande kommen würden.
Erst Ende Oktober verfügte die Bundeskanzlei das Nichtzustandekommen der drei
Referenden aufgrund fehlender Unterschriften. Vom 56-seitigen Bundesbüchlein
waren also nur noch 18 Seiten (für die Änderung des Tierseuchengesetzes) gültig. Die
Mehrkosten für den Druck betrugen rund CHF 1 Mio. Für lange Diskussionen sorgte aber
auch die Kritik der Referendumskomitees an einzelne Gemeinden, welche für die
Beglaubigung der Unterschriften zu viel Zeit gebraucht hätten. Das Bundesgesetz über
politische Rechte (Art. 62) sieht vor, dass die Unterschriften „unverzüglich“ beglaubigt
und dem Komitee zurückgegeben werden müssen. Vor allem die Auns bemängelte
insbesondere Gemeinden aus dem Kanton Genf, die beglaubigte Unterschriften mittels
B-Post zurückgeschickt hätten, welche dann nicht fristgerecht eingereicht werden
konnten. Sie kündigte eine Liste säumiger Gemeinden und gar eine Beschwerde ans
Bundesgericht an. Auch der Gewerbeverband beklagte das Verhalten der Gemeinden im
Rahmen seiner Unterschriftensammlung gegen das Raumplanungsgesetz. In der Folge
wurden verschiedene Lösungen diskutiert. Den Gemeinden solle etwa eine Frist
vorgeschrieben werden oder die Beglaubigung sei ausserhalb der Referendumsfrist von
90 Tagen anzusetzen. Eine ähnliche Diskussion wurde bereits Anfang der 1990er Jahre
geführt, als das Referendum gegen die NEAT nur sehr knapp zustande gekommen war.
Die Staatspolitische Kommission reichte in der Folge eine Kommissionsmotion ein, die
getrennte Fristen für das Sammeln und Beglaubigen der Unterschriften verlangt. Noch
in der Wintersession nahm die grosse Kammer das Begehren an. Im Ständerat stand das
Geschäft 2012 noch aus. Ebenfalls noch nicht behandelt war eine Motion Stamm (svp,
AG) (12.4260), die die Verantwortung für die Beglaubigung nach der Frist für die
Unterschriftensammlung an die Bundeskanzlei übertragen will. 1

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN

Die vor allem im Rahmen der Umsetzung und Lancierung von Volksinitiativen diskutierte
Kontroverse um das Verhältnis zwischen Bundesrecht und Völkerrecht wird 2014 wohl
zu einigen weiteren parlamentarischen Debatten führen. Vertreter der SVP reichten im
Berichtjahr nämlich nicht weniger als drei parlamentarische Initiativen zum Thema ein.
Der Vorstoss von Brand (svp, GR) fordert einen Vorrang der Bundesverfassung über das
Völkerrecht, die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) will, dass die Angleichung
oder Auslegung völkerrechtlicher Verträge und Bestimmungen an das Schweizer
Landesrecht dem Referendum unterstellt wird und die parlamentarische Initiative
Stamm (svp, AG) fordert, dass völkerrechtliche Verträge vom Bundesrat gekündigt oder
neu ausgehandelt werden müssen, wenn diese der (auch aufgrund von angenommenen
Initiativen revidierten) Bundesverfassung widerspricht. Die SVP hatte im Rahmen der
Präsentation eines Positionspapiers das Völkerrecht als undemokratisches Recht
bezeichnet, weil dieses von Organisationen beschlossen werde, die demokratisch nicht
legitimiert seien. Die Volkspartei dachte zudem laut über die Lancierung einer
Volksinitiative zu diesem Thema nach. Ebenfalls im Berichtjahr noch nicht im Parlament
behandelt wurde ein vom Bundesrat Ende 2013 zur Annahme beantragtes Postulat der
FDP, mit dem ein Bericht zum Verhältnis von Landesrecht und Völkerrecht,
insbesondere im Hinblick auf mögliche Hierarchiestufen, gefordert wird. Schliesslich
mischte sich auch das Bundesgericht aktiv in die Debatte ein. Noch im Februar hatten
sich die Bundesrichter dafür ausgesprochen, dass die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) Vorrang selbst gegenüber
Verfassungsnormen geniesse. Die Richter sprachen sich dabei in einem Urteil
insbesondere gegen einen Automatismus in der Ausschaffungsinitiative aus. Die
faktische Überordnung von Völkerrecht über Landesrecht durch das oberste Gericht
rief bei der SVP geharnischte Reaktionen hervor. Nachdem der EGMR dann aber im
September die Schweiz verurteilte, weil diese einen nigerianischen Drogenkurier hatte
ausweisen wollen und das Bundesgericht in der Folge zunehmend mit Beschwerden von
kriminellen Ausländern konfrontiert wurde, die sich auf diesen Fall beriefen, machten

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2013
MARC BÜHLMANN
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die Lausanner Bundesrichter deutlich, dass sie den Entscheid des EGMR für zweifelhaft
hielten. 2

Die aufgrund der Probleme bei der Unterschriftensammlung für die Referenden gegen
die Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
eingereichte und noch 2012 von der grossen Kammer gutgeheissene Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats wurde im Berichtjahr im Ständerat
behandelt. Inhalt der Motion war die Forderung nach getrennten Fristen für das
Sammeln und die Beglaubigung der Unterschriften. Besagte Referenden waren knapp
nicht zustande gekommen, wofür die Referendaren – allen voran die Auns – das
schleppende Beglaubigungsverfahren in den Gemeinden verantwortlich gemacht
hatten. In der Zwischenzeit hatte das Bundesgericht die Beschwerde der Auns
allerdings abgewiesen. Die nachgereichten bescheinigten Unterschriften waren nicht
fristgerecht eingereicht und deshalb als ungültig betrachtet worden. Das Gericht
bekräftigte damit Artikel 141 BV, wonach bescheinigte Unterschriften bis spätestens am
letzten Tag der 100-tägigen Frist bei der Bundeskanzlei eintreffen müssen.
Bundeskanzlerin Casanova wies die Ständeräte darauf hin, dass die Probleme häufig bei
der mangelnden Organisation der Referendumskomitees selber liegen, welche die
Unterschriften den Gemeinden zu spät oder gesammelt statt gestaffelt zur
Beglaubigung überreichen. Auch weil der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion
darauf hinwies, dass er eine Teilrevision der politischen Rechte zu diesem Anliegen
vorbereite, lehnte die kleine Kammer die Motion mit 32 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen
ab. Eine Motion Stamm (svp, AG) (12.4260), die in eine ähnliche Stossrichtung zielte,
wurde in der Folge auch im Nationalrat mit 127 zu 66 Stimmen abgelehnt. Die SVP wurde
in diesem Begehren einzig von der geschlossenen grünen Fraktion unterstützt. In der
Vernehmlassung, in welche die besagte Revision der politischen Rechte im März
geschickt wurde, stiess die Idee einer gestaffelten Frist auf eher negative Reaktionen. 3

MOTION
DATUM: 07.10.2013
MARC BÜHLMANN

Die Diskussion um die Umsetzung von Volksinitiativen, bzw. um das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht, hatte 2013 zu einiger Aktivität in den Reihen der SVP
geführt. Mit seiner parlamentarischen Initiative forderte Luzi Stamm (svp, AG) eine
Regelung des Verhältnisses zwischen Bundesgesetzen und Staatsverträgen.  Stamms
Vorschlag sah vor, dass in einem Konflikt das neuere Recht dem älteren vorgeht. Sollte
also ein neues Bundesgesetz oder ein neuer Verfassungsgrundsatz geschaffen werden,
so müsste ein älterer, völkerrechtlicher Vertrag neu ausgehandelt oder aber gekündigt
werden. Damit einher ging die Forderung, dass keine rechtlich oder faktisch
unkündbaren Staatsverträge mehr abgeschlossen werden dürften. Sollte ein neuer
referendumspflichtiger Staatsvertrag im Konflikt mit bestehendem Gesetz geraten, so
müsste das Gesetz angepasst werden. Mit dem Vorschlag wäre die so genannte
Schubert-Praxis verändert worden, die vorsieht, dass ein völkerrechtlicher Vertrag
einem Bundesgesetz vorgeht, wenn der Gesetzgeber sich nicht ausdrücklich über den
Vertrag hinwegsetzt. Die SPK-NR lehnte die parlamentarische Initiative mit 16 zu 7
Stimmen ab und erachtete es als sinnvoller, die bisherige Praxis beizubehalten, mit der
Konflikte zwischen Rechtsnormen bereits beim Erlass zu vermeiden versucht werden
und bei der Umsetzung von Initiativen auf Konformität mit dem Völkerrecht geachtet
wird. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner SPK und gab der Initiative mit 129 zu 54
Stimmen keine Folge, wobei die Ja-Stimmen allesamt aus der geschlossenen SVP-
Fraktion stammten. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2014
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik
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Beziehungen zu internationalen Organisationen

En juin 2016, Manuel Tornare (ps, GE) dépose une motion intitulée "Situation en
Erythrée. Soutenir les efforts des Nations Unies". Le conseiller national enjoint alors au
Conseil fédéral de "soutenir [...] les différents efforts que les Nations Unies
entreprennent en vue d'améliorer la situation en Erythrée."
Le Conseil fédéral se prononce en faveur de l'acceptation de la motion, en précisant
toutefois que la Suisse, notamment par le biais de sa participation au Conseil des droits
de l'homme de l'ONU, s'engage déjà en faveur des actions onusiennes déployées en
Erythrée.
Au Parlement, l'opposition de Luzi Stamm (udc, AG), contraint la chambre basse à
discuter de la motion lors de la session parlementaire de printemps 2017. Selon le
conseiller national argovien, les preuves de violations systématiques des droits humains
en Erythrée, telles que rapportées par le Conseil des droits de l'homme, ne sont pas
suffisamment fiables pour définir véritablement quelle est la situation dans ce pays de
la corne de l'Afrique. La motion est néanmoins acceptée par une majorité du Conseil
national (122 voix pour, 64 contre et 2 abstentions).
Au Conseil des Etats, la proposition du socialiste genevois est traitée parallèlement à la
motion du groupe de l'Union démocratique du Centre demandant l'ouverture d'une
ambassade de Suisse en Erythrée. 
Adoptée en définitive par les deux chambres fédérales, la motion Tornare est transmise
au Conseil fédéral. 5

MOTION
DATUM: 04.12.2017
AUDREY BOVEY

1) Mo. 12.3975 (SPK-N): AB NR, 2012, S. 2106 f.; Medienmitteilung SPK-N vom 18.10.12; Mo.12.4260 (Stamm); NZZ, 2.7. und
24.8.12; Presse vom 4.10.12; TA, 6.10.12; NZZ, 9.10. und 10.10.12; 24h, 12.10.12; BZ und Blick, 15.10.12; NZZ, 19.10.12; AZ,
25.10.12; SGT, 30.10.12; Presse vom 16.11.12;.
2) Pa.Iv. 13.452 (Brand); Pa.Iv. 13.456 (Rutz); Pa.Iv. 13.458 (Stamm); Po. 13.3805 (Caroni); NZZ, 19.1., 8.2. und 9.2.13; SGT,
11.2.13; NZZ, 12.2.13; LZ, 13.2.13; AZ, 15.2. und 23.2.13; NZZ, 6.3. und 15.3.13; TG, 15.4.13; NZZ, 17.4.13; So-Bli, 21.4.13; NZZ,
13.5.13; WW, 13.6. und 11.7.13; Blick, 17.7.13; Presse vom 13.8.13; NZZ, 18.8.13; BaZ, 23.8.13; SGT, 9.9.13; LT, 12.9.13; NZZ,
20.9.13; WW, 3.10.13; NZZ, 12.10., 16.10. und 2.11.13; WW, 21.11.13; NZZ und WW, 28.11.13; NZZ, 19.12.13.
3) Mo. 12.3975 (SPK-NR): AB SR, 2013, S. 473 ff.; Bericht der SPK-SR vom 22.4.13; Mo. 12.4260 (Stamm): AB NR, 2013, S. 1480
f.; zur Ablehnung der Beschwerde der Auns: Urteil 1C_606/2012 vom 5.6.2013; NZZ, 17.1.13; BZ und NZZ, 9.3.13; NZZ und SGT,
6.6.13; NZZ, 11.6., 8.8. und 9.8.13; So-Bli, 6.10.13; NZZ, 7.10.13.
4) AB NR, 2014, S. 1620 ff. ; Pa.Iv. 13.458; Pa.Iv. 13.458 Abstimmung; Pa.Iv. 13.458 Bericht SPK
5) BO CE, 2017, p. 852 ss.; BO CN, 2016, p. 1800; BO CN, 2017, p. 260 ss.
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